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 Veröffentlicht am 25.01.1989

Norm

AngG §23 IB

Rechtssatz

Wird ein Dienstvertrag abgeschlossen, in dem ein späterer Beginn des Dienstverhältnisses vorgesehen ist, dann ist die

für die Ermittlung des Abfertigungsanspruches maßgebliche Dauer des Dienstverhältnisses nicht vom Tag des

Vertragsabschlusses, sondern vom Zeitpunkt des in den Rahmen der Vereinbarung über den Beginn des

Dienstverhältnisses fallenden tatsächlichen Beginnes des Dienstverhältnisses zu berechnen.
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